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RS OGH 1973/10/31 1Ob186/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1973

Norm

ASVG §332 A

HVersG §95 Abs6

Rechtssatz

§ 95 Abs 6 HVersG regelt bis zur Höhe einer Leistungsp3icht des Bundes nach dem HVersG die dem

Sozialversicherungsträger unmittelbar zustehenden Ansprüche, schließt aber nicht aus, daß darüber hinausgehende

Ansprüche des Verletzten bestehen und gemäß § 332 ASVG auf den Sozialversicherungsträger übergehen können.

Dies ist der Fall, wenn die Leistungen nach dem ASVG höher sind, als jene nach dem HVersG gewesen wären.
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